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See the notice on TED website

286663-2026 - Ergebnis
Deutschland – Arzneimittel – Arzneimittel mit dem Wirkstoff Fampridin (ATC: N07XX07)
OJ S 81/2026 27/04/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: AOK Sachsen - Anhalt
E-Mail: openhouse@san.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Arzneimittel mit dem Wirkstoff Fampridin (ATC: N07XX07)
Beschreibung: Das Open-House Verfahren zum Abschluss von nicht exklusiven 
Rabattverträgen gemäß § 130a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln mit dem Wirkstoff 
Fampridin (ATC: N07XX07) wird beendet. Ein Beitritt für das Verfahren mit der 
Veröffentlichungsnummer 268805-2026 zum 01.06.2026 ist nicht möglich.
Kennung des Verfahrens: 372a4a39-78a6-4204-9ab2-b24fcdeb34fd
Interne Kennung: AOK SAN 2026 openhouse 31
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Das Open-House Verfahren zum Abschluss von nicht 
exklusiven Rabattverträgen gemäß § 130a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln mit dem 
Wirkstoff Fampridin (ATC: N07XX07) wird beendet. Ein Beitritt für das Verfahren mit der 
Veröffentlichungsnummer 268805-2026 zum 01.06.2026 ist nicht möglich.

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YRAMA7N#
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/286663-2026
mailto:openhouse@san.aok.de
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Titel: Arzneimittel mit dem Wirkstoff Fampridin (ATC: N07XX07)
Beschreibung: Das Open-House Verfahren zum Abschluss von nicht exklusiven 
Rabattverträgen gemäß § 130a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln mit dem Wirkstoff 
Fampridin (ATC: N07XX07) wird beendet. Ein Beitritt für das Verfahren mit der 
Veröffentlichungsnummer 268805-2026 zum 01.06.2026 ist nicht möglich. Ein neues 
Verfahren zum Starttermin 01.08.2026 wird angestrebt.
Interne Kennung: AOK SAN 2026 openhouse 31

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 2 Jahre

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: Es besteht neben dem postalischem Versand auch die Möglichkeit, 
die Vertragsunterlagen in elektronischer Form als .pdf-Datei mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur im Sinne des Art. 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS-
Verordnung) auf elektronischem Wege per E-Mail an das Postfach  zu openhouse@san.aok.de
übermitteln. Bitte beachten Sie bei der Übersendung der Vertragsunterlagen auf 
elektronischem Wege auf eine gesicherte Email Kommunikation.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Rabatt
Beschreibung: Die Auftraggeberin oder ein von der Auftraggeberin beauftragtes Unternehmen 
(nachfolgend ebenfalls als Auftraggeberin bezeichnet) berechnet auf Basis der im Regelfall 
drei Monate nach Abschluss eines Abrechnungszeitraums vorliegenden Abrechnungsdaten 
gemäß § 300 SGB V die Höhe des der Auftraggeberin zustehenden Rabattbetrages.
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (pro Einheit)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes

mailto:openhouse@san.aok.de
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Informationen über die Überprüfungsfristen: Die hier gegenständlichen Verträge stellen keine 
öffentlichen Aufträge im Sinne der Vergabekoordinierungsrichtlinie 2014/24/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates dar, so dass die Richtlinie bzw. das GWB-
Vergaberecht (§§ 97 ff GWB) nicht anzuwenden sind. Die folgenden Angaben (GWB) erfolgen 
daher rein vorsorglich. Eine weitergehende Bedeutung, insbesondere eine Unterwerfung unter 
vergaberechtlichen Regelungen, ist damit nicht verbunden. "§ 135 Unwirksamkeit. (1) Ein 
öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 1) gegen 
§ 134 verstoßen hat oder 2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies 
aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren 
festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, 
wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der 
betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des 
Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. 
Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt 
gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union." § 134 GWB Informations- und Wartepflicht: (1) Öffentliche Auftraggeber haben die 
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des 
Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der 
vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen 
keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein 
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit 
gerechtfertigt ist. ... § 160 Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. [...]
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK 
Sachsen - Anhalt
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6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Entscheidung des Beschaffers aufgrund 
geänderter Anforderungen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: AOK Sachsen - Anhalt
Registrierungsnummer: DE258393558
Postanschrift: Lüneburger Str. 4
Stadt: Magdeburg
Postleitzahl: 39106
Land, Gliederung (NUTS): Magdeburg, Kreisfreie Stadt (DEE03)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Nadine Sommermeier
E-Mail: openhouse@san.aok.de
Telefon: +49 3912878-45117
Fax: +49 3912878-845117
Internetadresse: https://san.aok.de/
Profil des Erwerbers: http://www.dtvp.de/Center
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: t:022894990
Postanschrift: 53123
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +4922894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn

mailto:openhouse@san.aok.de
https://san.aok.de/
http://www.dtvp.de/Center
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
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Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 98412d86-96eb-4d38-aee1-9a30be6bb3e2  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/04/2026 11:23:36 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 286663-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 81/2026
Datum der Veröffentlichung: 27/04/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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